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Sehr geehrte Damen und Herren J 

der Gesetzentwutf der Landesregierung zur ersten Stufe der Dienst
rechtsreform bedarf aus Sicht des DGB und der Gewerkschaften weit
reichender Korrekturen und darf in der vorliegenden Form nicht ver
abschiedet werden. 

Anders als von der Landesregierung angekündigt realiSiert der Ge
setzentwurf nicht nur rechtlich eilige Anpassungen unter der Maßgabe 
der Ausgabenneutralität - vielmehr sind umfangreiche GehaltskOr
zungen der Beamtinnen und Beamten vorgesehen. Und dies, obwohl 
durch massive Kürzungsmaßnahmen in der Vergangenheit die Beam
tinnen und Beamten in NRW bereits heute jährlich fast 3r5 Milliarden € 
zur Konsolidierung der öffentlichen Haushalte beitragen. 

Durch die vorgesehene Neuregelung der A·Besoldung wird z. B. am 
Einkommen der neu eingestellten Beamtinnen und Beamten im Be
reich Polizei, Feuerwehr, Lehramt, JustizvoUZU9, Arbeitsschutz und 
Umweltverwaltung zukOnftig gespart werden. Anders als die Landes
regierung darstellt, werden viele Bewerber/innen mit typischen Le
bensläufen weniger Einstiegsgehalt und beim Lebenseinkommen Ein~ 
bußen hinnehmen müssen. Erfahrungen und Qualifikationen werden 
genau wie Pflegezeiten oder Kinderer.z:iehungszelten nicht mehr aus
reichend berücksichtigt. In der Folge wird dies auch zu niedrigeren 
Pensionen führen. 
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Reine Pensionskürzungsmaßnahmen sind auch die vorgesehenen 
Verschlechterungen im Versorgungsrecht durch Erhöhung der Ver
sorgungsabschläge und die Verkürzung der versorgungsrechtlichen 
Anerkennung von Hochschulausbildungszeiten. Sie werden ,nicht nur 
bei Neueinsteigern, sondern auch bei bereits im System vorhandenen 
Beamtinnen und Beamten umfangreiche Einkommensverluste reali
sieren. Auch die Änderung der Altersteilzeitkonditionen stellt eine rei
ne Sparmaßnahme dar. 

Wir appellieren daher an Sie als Abgeordnete, die In unserer Stel
lungnahme vom 24.10.2012 (L TDrs. 16/379 ) auf Seite 2 angeführten 
wirklich unabweisbaren Regelungen - ggfs. korrigiert - zu verabschie
den. Die Obrigen Regelungen sollten sorgfältig und im Rahmen einer 
Reform des Beamtenrechts aus einem Guss gemeinsam mit den Ge
werkschaften überdacht werden. Einzelentscheidungen, wIe Z. B. die 
Umsetzung der Pension mit 67 Jahren zum heutigen Zeitpunkt, wür
den wichtige Türen fUr eine echte Dienstrechtsreform vorzeitig zu
schlagen. 

Mit freundlichen GrOßen 
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